
 

Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) 

 
 
Name: Kleingewässer bei Zarrendorf 
  
gemäß § 4 oder § 6 NatSchAG M-V  
zuständige Gebietskörperschaft 

 
Vorpommern-Rügen 

 
Landkreis (Juni 1994 bis September 
2011) 

 
Nordvorpommern 

* ggf. Landkreis bis 1994  

 
Festsetzungen: (Beschlüsse, Verordnungen; auch einstweilige Sicherungen; chronologisch) 
Nr. Bezeichnung der Festsetzung Datum der 

Festsetzung 
In Kraft  
von - bis 

Kopie im 
LUNG M-V 
vorh. 

1 Verordnung des Landrates des Landkrei-
ses Nordvorpommern vom 11.04.2011 

11.04.2011 12.05.2011 Ja 

     

 
Sonstige Informationen 
Verwendete Quelle zur Abgrenzung des Schutzobjektes: GIS-Datenbestand Landkreis 

Nordvorpommern (2011) (Flä-
chendatensatz) 

Wesentlicher Grund der Ausweisung: 
 

Wertvolle Pflanzenart(en)                   Wertvolles Biotop                                           Wertvolle Tierart(en)         

 

Besondere Geologische Bildung        Besondere kulturhistorische Bedeutung      

  

Bemerkungen: - 
Kurzbeschreibung: Bei der Fläche handelt es sich um eine Ausgleichsfläche, die vom 

Eigentümer für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
bereitgestellt worden ist. Auf der Fläche wurden 4 Kleingewässer an-
gelegt sowie Heckenpflanzungen vorgenommen. Mit der Unter-
schutzstellung werden die Maßnahmen gemäß  
§ 15 Abs. 4 BNatSchG rechtlich gesichert. Die Fläche soll sich unge-
stört entwickeln. Eine Pflege in Form einer Mahd ist im Einzelfall und 
bei Bedarf möglich. Eine wirtschaftliche Nutzung ist nicht zulässig. 
Auf Grund ihrer räumlichen Lage, der Größe und der Naturausstat-
tung kommt der Fläche eine besondere Bedeutung für den Biotop-
verbund zu. 

Fläche in Hektar (GIS-Ermittlung) Flächengröße in Hektar (Beschluss) 
2,40 2,4 

 

 

 Nr. NVP 015 


